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§ 280 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Eine Person, die das Gericht zum Kurator bestellen will, hat alle Umstande, die sie daflir ungeeignet erscheinen
lassen, dem Gericht unverzlglich mitzuteilen. Treten solche Umstande nach der Bestellung ein, so hat sie diese
ebenso unverziglich offen zu legen. Unterldsst sie diese Mitteilung schuldhaft, so haftet sie fur alle der
vertretenen Person daraus entstehenden Nachteile.

2. (2)Eine Person darf nur so viele Kuratelen Gbernehmen, wie sie unter Bedachtnahme auf die damit verbundenen
Pflichten ordnungsgemal besorgen kann.

3. (3)Die vom Gericht in Aussicht genommene Person kann die Ubernahme der Kuratel ablehnen, soweit sie nicht
durch besondere gesetzliche Bestimmungen zur Ubernahme verpflichtet ist. Ein Notar oder Rechtsanwalt kann
die Ubernahme nur ablehnen, wenn ihm diese unter Berticksichtigung seiner persénlichen, familidren,
beruflichen und sonstigen Verhaltnisse nicht zugemutet werden kann. Dies wird bei mehr als finf Kuratelen
vermutet.

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 280 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


